
 
 
WENN MAN SICH AN DER HAUSTÜR ODER ÜBER DAS TE-
LEFON AUF PV-DACHANLAGE EINLÄSST 
Kürzlich erreichte uns ein eher verzweifelter Anruf eines Haus-
besitzers aus Roßdorf, der per Haustüraktion eine PV-Dachan-
lage bei einer Firma aus München hat installieren lassen. 
 
Was war passiert? 
Die bayerische Firma war natürlich gerade vor Ort für ein unver-
bindliches Angebot und hat ein technisch durchaus seriöses 
Pauschal-Angebot vorgelegt. Wie bei allen diese Angeboten – 
ob direkt an der Haustür oder mit telefonischer Nachfrage – 
wurde auch gleich ein Batteriespeicher nicht nur angeboten, son-
dern gleich zum (erforderlichen) Bestandteil des Angebotes ge-
macht. 
Leider wurde nicht vorab geprüft, ob Vorgaben des hiesigen 
Netzbetreibers e-netz Südhessen für die Zähleranlage eingehal-
ten sind. Also gab es deutliche Zusatzkosten für einen neuen 
Zählerschrank. 
Die Anlage ging im April 2020 in Betrieb. Leider hatte der Erbauer 
der Dachanlage es versäumt, die Bauherrenfamilie zur Meldung 
bei der Bundesnetzagentur (bereits bei fertiger Installation der 
PV-Module), beim Finanzamt und e-netz Südhessen aufzuklä-
ren. Der Netzbetreiber hatte gemahnt und in ihrer Not wandte 
sich das Ehepaar an uns. 
 
Die Kostenfalle 
Wie unsere Tabelle zeigt, war letztlich die Anlage fast 75% teurer 
als eine nahezu vergleichbare Anlage in Roßdorf, die im Sommer 
2020 gebaut wurde. Der Batteriespeicher war optional angebo-
ten, wurde jedoch auf unseren Rat nicht realisiert. 

 
Tabelle: Zusammenstellung und Vergleich der Kosten einer PV-
Dachanlage ohne und mit REG.eV, © REG.eV 
 
Mangelhafte Projektbegleitung 
Die Dokumente, die das Ehepaar erhalten hat, waren nicht ge-
eignet, erforderliche Meldungen durchzuführen, weder für sie 
selbst noch für den Steuerberater. Es fehlt zur Rechnung eine 
Einzelaufstellung der eingebauten Komponenten, nur fragmen-
tarisch sind Module, Wechselrichter und Batteriespeicher ge-
nannt. Immerhin konnte jetzt mit meiner Hilfe die Eintragung im 
Marktstammdatenregister nach mehr als 1,5 Jahren nachgeholt 
werden. Da bleibt nur zu hoffen, dass die damalige Einspeise-
vergütung anerkannt wird. Das Finanzamt wird nun auch unter-
richtet, um je nach präferiertem Steuermodell des Steuerberaters 

eine Steuernummer für das Gewerbe zu erhalten. Und dann 
kann auch der Netzbetreiber sein Formular erhalten. 
Es ist nicht das erste Mal, dass wir nach Beendigung der Arbei-
ten von nicht selbst aufgeforderten Firmen ohne ordentliche Be-
standsaufnahmen und Erfahrungen mit dem Netzbetreiber geru-
fen werden. Und manche Hausbesitzer haben uns auch vor 
vertraglichen Bindungen gefragt. 
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